














Kiesfangleiste Alu

Wasserdurchlässige Kiesfangleiste aus Alumi
nium. Die beidseitige Einsatzmöglichkeit ermög
licht die Verwendung für Aufbauten mit 50 und 70 
mm Höhe.

Art.-Nr. Werkstoff Länge (cm)
 

Bestellnummer Verpackung / Palette

9361 Aluminium natur 250 112154 10 STB / 20 BUN

50

13

13

70

6

Kiesfangleiste Alu

Wasserdurchlässige Kiesfangleiste aus Alumi
nium. Die beidseitige Einsatzmöglichkeit ermög
licht die Verwendung für Aufbauten mit 80 und 
100 mm Höhe.

Art.-Nr. Werkstoff Länge (cm)
 

Bestellnummer Verpackung / Palette

9424 Aluminium natur 250 111785 10 STB / 24 BUN

80

100

18

Kiesfangleiste Alu

Wasserdurchlässige Kiesfangleiste aus Aluminium 
für die Verwendung bei Aufbauden mit 80 mm 
Höhe.

Art.-Nr. Werkstoff Länge (cm)
 

Bestellnummer Verpackung / Palette

9423 Aluminium natur 250 106684 10 STB / 30 BUN

80

100

10

Kiesfangleiste Alu

Wasserdurchlässige Kiesfangleiste mit Tropfkante 
aus Aluminium. Die beidseitige Einsatzmöglichkeit 
ermöglicht die Verwendung für Aufbauten mit 80 
und 90 mm Höhe.

Art.-Nr. Werkstoff Länge (cm)
 

Bestellnummer Verpackung / Palette

9130 Aluminium natur 250 105761 10 STB / 30 BUN

80

90

Kiesfangleiste Alu

Wasserdurchlässige Kiesfangleiste mit Tropfkante 
aus Aluminium. Die beidseitige Einsatzmöglichkeit 
ermöglicht die Verwendung für Aufbauten mit 50 
und 70 mm Höhe.

Art.-Nr. Werkstoff Länge (cm)
 

Bestellnummer Verpackung / Palette

9139 Aluminium natur 250 104199 10 STB / 49 BUN

50

70
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Randabschlussprofil Alu

Wasserdurchlässiges Randabschlussprofil aus 
Aluminium für die Verwendung bei Aufbauden mit 
100 mm Höhe.

Art.-Nr. Werkstoff Länge (cm)
 

Bestellnummer Verpackung / Palette

9421 Aluminium natur 250 103846 6 STB / 20 BUN

10
0

8

120

10

10

359|Kiesfangleisten 

KIESFANGLEISTEN 
 

BE
TO

N/
ES

TR
IC

H



IHR PROJEKT 
UNSERE PROFILE

360 |



PRODUKTINFORMATION

1. Werkstoff e
  Verzinktes Spaltband oder Stahlblech mit einer Zinkaufl agen-

kennzahl Z275 oder Z350 (erhöhte Zinkaufl age) nach DIN EN 
10143 und DIN EN 10346. Auch mit organischer Beschichtung 
nach DIN EN 10169-1.

  Aluminiumbänder und -bleche in Speziallegierungen, evtl. 
auch mit Acryl-, PUR- oder Polyesterbeschichtung nach 
DIN EN 485 und DIN EN 573.

  Spaltband aus Edelstahl nach DIN EN 10088, Werkstoff  Nr. 1.4301.
  Verzinkter Stahldraht nach DIN EN 10218-1, DIN EN 10244-1 

und DIN EN 10244-2 (mind. Klasse A).
  Stahldraht aus Edelstahl nach DIN EN 10264-4.
  Hart-PVC schlagzäh nach DIN EN ISO 21306.
  Weich-PVC in geeigneten Shore-Härten. Sonderqualitäten in 

Synthese-Kautschuk-Mischung. Beide Werkstoff e witterungs- 
und alterungs beständig.

2. Gewährleistung
  Wir gewährleisten im Rahmen unserer allgemeinen Geschäfts-

bedingungen die einwandfreie Qualität des von uns verarbei-
teten Vormaterials lt. vorgenannter Werkstoff angabe sowie die 
sorgfältige Herstellung unserer Profi le.

  Da die Zusammensetzung bzw. die chemischen und physikali-
schen Eigenschaften der verwendeten Putze außerhalb unserer 
Einfl ussmöglichkeiten liegen, kann für die Beständigkeit unserer 
Profi le gegen Korrosion nicht garantiert werden. Im Falle der 
Verwendung neuartiger Putz- und Isoliermaterialien muss de-
ren Verträglichkeit mit dem Profi lwerkstoff  sichergestellt sein.

  Wechselnde Gegebenheiten bei der Verarbeitung der Putze 
erfordern eine Abstimmung auf die jeweiligen Anwendungs-
verhältnisse. Diese obliegt dem Käufer. Die Gewährleistungs-
frist beträgt für Putzprofi le entsprechend den gesetzlichen 
Kaufvertragsvorschriften zwölf Monate und beginnt mit dem 
Liefertermin.

  Durch Eigenversuche erreichen Sie beste Sicherheit gegen 
mögliche Fehler, für die wir keine Haftung übernehmen können. 
Korrosionsprobleme können nur bei andauernder oder sich wie-
derholender Durchfeuchtung oder zu langsamer Austrocknung 
der Putze auftreten. Im Innenbereich für kurze Trocknungszeiten 
durch gute Be- und Entlüftung sorgen.

3. Herstellung
  Walzen auf Profi liermaschinen (unter Schonung der Werk-

stoff oberfl ächen). Kanten, Pressen und Stanzen. Extrudieren 
von PVC.

4. Verpackung
Wir sind Mitglied bei der Interseroh, Vertragsnummer 25 608
  Mehrfache Papier- und Drahtbündelung der Metallprofi le bzw. 

Folienverpackung.
  Verpackung der PVC-Profi le in Karton oder genadelter Folie.
  Bei großen Stablängen werden, falls erforderlich, zusätzlich 

Latten beigepackt.
  Kennzeichnung der Verpackung durch Sortenangabe, PROTEK-

TOR-Profi l-Nummer, Lieferlänge, Stäbe je Bund und evtl. Farbe.

5. Lieferung und Versand
  Schnelle Lieferbereitschaft durch gut sortierte Bevorratung und 

Produktionskapazität. Versand größerer Partien auf Spezialleih-
paletten durch Hausspediteure. Auslieferungsläger in verschie-
denen Bundesländern und weitere Stützpunktläger im Ausland.

6. Technischer Service
  Technischer Außendienst, Handmuster, Arbeitsblätter, Son-

derprospekte und Kataloge stehen zur Verfügung. Ständige 
Modellschau und videounterstützte Vorträge im Hause. Externe 
videounterstützte Vorträge beim Fachhandel, Innungen und 
Fachschulen. Beschickung von Bau-Fachmessen im In- und 
Ausland.

7. Wichtige Verarbeitungshinweise
PROTEKTOR-Putzprofi le sind Putzprofi le im Sinne der DIN EN 
13914 und der DIN EN 13658.
  Die in den Profi labbildungen angegebenen Putzdicken sind 

die zu erreichenden Mindestputzdicken mit einer Toleranz von 
+/– 1 mm ohne Ansetzmaterial. Diese Nennputzdicken sind 
beim Ansetzen jeweils sofort zu kontrollieren und nötigenfalls 
zu reklamieren. Nachträgliche Reklamationen nach erfolgtem 
Putzauftrag können nicht anerkannt werden.

  Profi lwahl je nach Einsatzbereich (innen oder außen), vorgese-
hener Putzdicke und zweckmäßiger Stablänge, z. B. bezogen 
auf Stockwerkhöhe und Türmaß. Teilbarkeit in Kurzlängen für 
Fenster und Heizkörpernischen berücksichtigen.

  Es ist zweckdienlich, alle Metallprofi le mit einer Handblech-
schere abzuschneiden, keinesfalls darf dies mit einer Trenn-
schleifmaschine geschehen, sonst Gefahr und Schaden an 
der Verzinkung bzw. Beschichtung. Für Kanten und Sockel im 
Außenbereich werden möglichst große Stablängen empfohlen. 

  PROTEKTOR-Profi le einmal fi xiert, ermöglichen kontinuierliches 
Antragen des Putzes und Abziehen sauberer Flächen über exakte 
Kanten. Das Anschlagen von Latten wird dadurch überfl üssig. 
Profi le in Erdreichnähe sind ggf. Schneeanhäufung, Streu-
salzbelastung oder starke Spritzwasserbelastung besonders 
gefährdet. Deshalb sind dort nur geeignete Profi le entsprechend 
den Hinweisen bei den einzelnen Materialien zu verwenden. 
Bei sehr exponierten Lagen und stark wetterbeaufschlagten 
Fassaden empfehlen wir den Einsatz von Edelstahlprofi len. 
Über die Kanten der Edelstahlprofi le darf nicht mit Werkzeugen 
aus normalem Stahl abgezogen werden – Fremdrostgefahr! 
(siehe auch Punkt 9)

  Dehnungsfugen/Gleitlagerfugen:Dehnungsfugen (vertikal) 
und Gleitlagerfugen (horizontal) sind konstruktiv erforderliche 
Fugen, die auf Fugenbreite sämtliche Bauteile eines Gebäudes 
trennen und in den jeweiligen Ausbaugewerken (Putz und 
WDVS) übernommen werden müssen.  Sie müssen gemäß 
den entsprechenden gültigen Regelwerken dimensioniert, 
geplant und ausgeführt werden. Dehnungsfugenprofi le und 
Gleitlagerfugenprofi le (oder Profi lkombinationen) überdecken 
diese Fugen und nehmen Zug- und Druckbewegung auf. Die 
Angaben zur maximalen Bewegungsaufnahme (Zug/Druck) 
entsprechend den Angaben im Produktkatalog bzw. Produkt-
datenblatt sind zu beachten .

Beispiele für Dehnungsfugen: Übergang Altbau/Neubau oder 
bei Reihenhäusern.
Beispiele für Gleitlagefugen: Aufstockungen, Deckengleitlager, 
Attikaausbildungen, häufi g  in Verbindung mit Materialwechseln 
im Wandbildner.

  Bewegungsfugen (auch Arbeitsfugen oder Feldbegrenzungsfu-
gen):Bewegungsfugen sind Trennfugen mit geringen Bewegun-
gen, insbesondere aus dem Putzsystem oder der Bekleidung. 
Bewegungsprofi le besitzen ein Mittelstück aus fl exiblem Kunst-
stoff  zur Aufnahme der geringen Bewegungen. Ihre Verwendung 

PROFILE FÜR PUTZ/WDVS
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PRODUKTINFORMATION

ist nur bei vertikalen Fugen zulässig. Alternativ können Profi l-
kombinationen aus Abschlussprofi len mit Fugendichtmateria-
lien eingesetzt werden.

Beispiele für Bewegungsfugen:Feldbegrenzung im Putzsystem 
bei großen Flächen, Aufnahme geringer Lageänderungen bei 
Wand- oder Deckenbelägen, Ausmauerung von Stahl-, Stahlbeton 
und Holzskelettbauteilen.

8. Ansetzen der Profi le
  Für gipshaltige Putze und Anhydritmörtel können die Profi le 

mit dem gleichen Material angesetzt werden. In Feuchträumen 
sowie an Flächen, die mit Zement – Kalkzement, Putz- und Mau-
erbinder – verputzt werden, darf kein gipshaltiges Material zum 
Ansetzen der Profi le verwendet werden. Das gleiche gilt für den 
Außenputz. Geeignet sind hierfür jeweils sog. Ansetzmörtel auf 
Zementbasis. Eventuell zur Vorbefestigung der Profi le verwen-
dete verzinkte Stahlstifte sind vor dem Grundputz zu entfernen.

9. Verträglichkeit
  Prüfen Sie die Verträglichkeit zwischen Putzmörtel und Profi l-

werkstoff . (Siehe Merkblatt für Planung und Anwendung von 
Putzprofi len im Außen- und Innen bereich)

  Profi le aus verzinktem Stahlblech eignen sich für mineralische 
Putze auf der Basis Kalk, Kalkzement, PM-Binder, Zement 
oder Gips.

  Aluminiumprofi le eignen sich für Gips, Kunstharzputze oder 
-spachtelungen im Innenbereich.

  Profi le aus Aluminium mit weißer Grundbeschichtung eig-
nen sich für Putze auf der Basis Kalk, Kalkzement, PM-Bin-
der, Zement oder Gips. Auch mit Oberputzen-/Schlussbe-
schichtungen aus Kunstharz-/Silikatharz und Silikatputzen.
Im Innenbereich auch für Wandfl ächen in Küchen und Bädern 
mit den Wassereinwirkungsklassen WO-I (geringe Wasserein-
wirkung), W1-I (mäßige Wassereinwirkung) und W2-I (hohe 
Wassereinwirkung) gemäß DIN 18534-1

  Putzprofi le aus Edelstahl, Werkstoff -Nr. 1.4301, eignen sich
• für alle Putz- und Mörtelarten
• für den Einsatz im Innen- und Außenbereich;
• für Wärmedämmungen;
• im Innenbereich für den Einsatz in Küchen und Bädern, 
fensterlosen Räumen mit Zwangsbelüftung, Schächten, Hal-
lenschwimmbädern/ Solebädern mit allen Wassereinwirkun-
gensklassen WO-I bis W3-I (sehr hohe Wassereinwirkung) in 
Bereichen in denen die Profi le durch Putz, Fliesen oder Farbe 
überdeckt sind (freiliegende Profi le bedürfen besonderer 
Pfl ege siehe auch Punkt 10);
• Im Außenbereich auch für Sockelfl ächen mit Einfl üssen 
wie Schneeanhäufungen, Streusalzbelastung oder starke 
Spritzwasserbelastung
• wo im Lauf der Zeit mit Feuchtigkeitseinwirkung gerechnet 
werden muss;
• wo durch besondere Gegebenheiten im Baukörper und in 
dessen Umfeld optimaler Korrosionsschutz erforderlich ist.

  Alle Edelstahlprofi le dieses Kataloges sind aus dem Werkstoff  
1.4301 gefertigt. 

PUTZPROFILE/WDVS

10. Reinigung und Pfl ege freiliegender Oberfl ächen, z. B. von 
Fliesen- und Mauerkantenprofi len aus Edelstahl nach dem Einbau
  Die hohe Beständigkeit der PROTEKTOR-Profi le aus Edelstahl 

rostfrei ist nur dann gegeben, wenn die Oberfl äche metallisch 
blank bleibt.

  Die Oberfl äche ist glatt, hart und porenfrei. Man kann die im 
Handel üblichen Reinigungsmittel einsetzen, in jedem Fall 
sollte aber nach der Reinigung mit klarem Wasser gründlich 
nachgespült werden.

  Grundreinigung: Bei Bauteilen an der Außenatmosphäre ist 
es unbedingt erforderlich, Schutzüberzüge – gleich welcher 
Art – sofort nach der Montage zu entfernen. Unter Wärme- und 
Lichteinwirkung können die Überzüge altern, so dass sie sich 
nicht mehr rückstandsfrei oder überhaupt nicht mehr abziehen 
lassen. Darüber hinaus kann es zur Abspaltung von Chloriden 
und zur Bildung von Salzsäure kommen. Da Rückstände des 
Klebers oder Schutzlackes (auch unsichtbare) zu Korrosion 
führen können, ist immer eine Grundreinigung mit einem Grund-
reiniger erforderlich. Bei der Erstreinigung sollten Kalk- und 
Zementmörtelspritzer – möglichst vor dem Erhärten – mit 
einem Gummischaber, Holzspan oder ähn lichem abgeschabt 
werden. Keinesfalls Werkzeuge aus normalem Stahl (Spachtel, 
Stahlwolle) verwenden, da diese Fremdrost bilden können. 
Salzsäure – auch nicht als schwache Lösung – darf nicht ver-
wendet oder auf die Oberfl äche gebracht werden (z. B. beim 
Absäuern von angrenzendem Mauerwerk oder keramischen 
Bauteilen). Wenn beim Verfl iesen aus irgendwelchen Gründen 
auf das Absäuern nicht verzichtet werden kann, sofort mit 
Wasser gründlich nachspülen (Hochdruckreiniger einsetzen).

  Pfl ege: Wie oft man reinigen sollte, hängt von Stärke und Art 
der Verschmutzungen und von den Ansprüchen ab, die man an 
die optische Beschaff enheit der Bauteile aus Edelstahl Rostfrei 
stellt. Aufmerksamkeit ist den Stellen zu widmen, wo sich der 
Schmutz länger ablagern kann. Bei der Anwendung handels-
üblicher Reinigungsmittel sind die Gebrauchsanleitungen 
genau zu beachten.

© PROTEKTORWERK 
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TECHNIK-INFORMATION
SICHERHEIT DURCH RUNDE KANTEN

BESONDERS GEEIGNETE PUTZ-PROFILE FÜR DEN INNENBEREICH

BESONDERS GEEIGNETE PUTZ-PROFILE FÜR DEN AUSSENBEREICH

BESONDERS GEEIGNETE PROFILE FÜR TREPPEN UND STUFEN

BESONDERS GEEIGNETE SPACHTEL-PROFILE FÜR DEN TROCKENBAU

Die Sicherheit von Kindern und von älteren Menschen in öffentli-
chen Gebäuden ist seit vielen Jahren ein Thema der gesetzlichen 
Unfallversicherungen. Neue moderne architektonische Gestal-
tung sowie die Entwicklung innovativer Beschichtungsmateriali-
en führten dazu, dass die seit Oktober 1992 gültige „Richtlinie für 
Kindergärten-Bau und -Ausrüstung” Anfang 2006 überarbeitet 
und aktualisiert wurde. Aktuell  gilt die Unfallverhütungsvorschrift 
Kindertageseinrichtung (DGUV Vorschrift 82, bisher GUV-VS2)
Ergänzend hierzu wurde im April 2009 von der Deutschen Ge-
setzlichen Unfallversicherung (DGUV) die Regel BG/GUV-SR S2 
„Kindertageseinrichtungen“ veröffentlicht. Diese wurde mittler-
weile überführt in die DGUV Regel 102-002.
Gemäß §9 der DGUV Vorschrift 82 müssen Wände und Stützen 
so beschaffen sein, dass Verletzungsgefahren durch scharfe 
Kanten und spitzig raue Oberflächen vermieden werden.
Treppenstufen müssen gemäß §12, (2) gut erkennbar sein und 
dürfen nicht scharfkantig sein. Diese Anforderungen werden in 
der DGUV Regel 102-002 wie folgt konkretisiert:
  Bei Wänden und Stützen werden bis 2,00 m Höhe u.a. folgende 

Ausführungen empfohlen, um Verletzungsgefahren zu vermeiden:
- Abrundungsradius ≥ 2 mm
- gebrochene bzw. gefaste Kanten

(entsprechend dem Abrundungsradius ≥ 2 mm) 
- gerundete Eckputzschienen

  Bei Treppenstufen werden u.a. folgende Ausführungen emp-
fohlen, um Verletzungsgefahren zu vermeiden:
- Abrundungsradius ≥ 2 mm
- gebrochene bzw. gefaste Kanten

(entsprechend dem Abrundungsradius ≥ 2 mm)
Diese Anforderungen wurden bei Profiländerungen und -neuent-
wicklungen von PROTEKTOR berücksichtigt. Dadurch ist mit der 
Zeit ein eigenständiges Produktprogramm für die Ausbildung 
von Kanten entstanden.
Aus einer Vielzahl von Profilen können unter Berücksichtigung 
der geforderten Sicherheitsaspekte auch Lösungen für die Aus-
bildung von Kanten gefunden werden. Dies gilt natürlich nicht 
nur für Objekte, die unter die Richtlinie fallen, son   dern auch für 
alle Gebäude, in denen „Unfallschutz” besonders groß geschrie-
ben und die Verletzungsgefahr im Kantenbereich minimiert wer-
den soll.

PROTEKTOR-Info: Profile, die in den PROTEKTOR-Unterlagen 
mit Radius r = 2 mm bzw. Durchmesser  d = 4 mm bemaßt sind, 
sollten für Kindergärten und Schulen nicht verwendet werden, 
da bedingt durch Fertigungstoleranzen die tatsächlichen Maße 
geringfügig kleiner sein können.
Besonders geeignet sind folglich alle Profile mit Bemaßung:  
r ≥ 2,5 mm / d ≥ 5 mm.

Art.-Nr. Putzdicke (mm)   Längen (cm)  Werkstoff Bemerkung
1015 8 240, 250, 300 Stahl verzinkt r = 4,75 mm / d = 9,5 mm
1005 10 200, 250, 260, 300 Stahl verzinkt r = 3,75 mm / d = 7,5 mm
1160 15 295 Stahl verzinkt r = 20 mm / d = 40 mm, Profi lkante vollständig überputzbar
1041 12 250 Stahl verzinkt2) r = 4 mm / d = 8 mm, fl exibel für Rundbögen u.ä.
7426 20 300 Stahl verzinkt r = 2,5 mm / d = 5 mm
9571 10 260 Aluminium weiß1)  r = 12,5 mm! / d = 17,5 mm! Profi lkante nicht überputzbar
2041  – 200, 250 Edelstahl rostfrei3) r = 3,5 mm / d = 7 mm, für die nachträgliche Montage
2066  – 250 Edelstahl rostfrei3)  r = 3,5 mm / d = 7 mm, für die nachträgliche Montage
2215 8 260 Edelstahl rostfrei r = 4,75 mm / d = 9,5 mm
7476 10 300 Edelstahl rostfrei r = 2,5 mm / d = 5 mm
2026 16 (inkl. Anker) 200, 250, 300 Edelstahl rostfrei3) r = 4 mm / d = 8 mm, plus Schiebeanker 2072
7478 15 250, 300 Edelstahl rostfrei r = 2,5 mm / d = 5 mm
7483 20 300 Edelstahl rostfrei r = 2,5 mm / d = 5 mm
2027 21 (inkl. Anker) 200, 250, 300 Edelstahl rostfrei3)  r = 10 mm / d = 20 mm, plus Schiebeanker 2073

Art.-Nr. Putzdicke (mm)   Längen (cm)  Werkstoff Bemerkung
1013 14 200,225,250,260,275,300 Stahl verzinkt2) r = 4 mm / d = 8 mm
1014 20 250, 300 Stahl verzinkt2) r = 4,25 mm / d = 8,5 mm
1020 10 225, 250, 300 Stahl verzinkt2) r = 4,25 mm / d = 8,5 mm
1028 15 250, 300 Stahl verzinkt2) r = 3,5 mm / d = 7 mm
1041 12 250 Stahl verzinkt2) r = 4 mm / d = 8 mm, fl exibel für Rundbögen u.ä.
1086 12 300 Stahl verzinkt2) r = 4 mm / d = 8 mm, Profi lkante vollständig überputzbar
11601 15 295 Stahl verzinkt r = 13 mm / d = 26 mm, Profi lkante nicht überputzbar

Art.-Nr. Putzdicke (mm)   Längen (cm)  Werkstoff Bemerkung
3763  – 305 PVC weiß r = 2,5 mm / d = 5 mm
3767  – 300 PVC weiß r = 2,5 mm / d = 5 mm, fl exibel für Rundbögen u.ä.
3776  – 305 PVC weiß r = 17 mm / d = 34 mm
3778  – 305 PVC weiß r = 17 mm / d = 34 mm
3780  – 305 PVC weiß r = 23,5 mm / d = 47 mm, Inneneckprofi l
9172 1 250, 300 Aluminium r = 2,75 mm / d = 5,5 mm, Profi l für die Ausbildung von 135°-Kanten

Art.-Nr. Putzdicke (mm)   Längen (cm)  Werkstoff Bemerkung
2000  – 100, 110, 120, 130, 150 Edelstahl rostfrei Rutschhemmklasse R 10
2001  – 500 + Überlängen Edelstahl rostfrei Rutschhemmklasse R 10

1) Grundbeschichtung weiß; 2) Überzug: Hart-PVC, Farb-Nr. 10 = weiß; 3) mit Schutzfolie (nach Abschluss der Putz- oder Fliesenarbeiten abziehen)
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PRODUKTINFORMATION

(1) 
Profi le und Stanzteile werden (wenn gekennzeichnet) auf Basis 
bestehender nationaler und/oder internationaler Normen her-
gestellt.  Abweichende Toleranzen gelten nur nach schriftlicher 
Vereinbarung. 

(2) 
Wir behalten uns vor unsere Profi le und Stanzteile aus anderen, 
jedoch in ihren  Eigenschaften mindestens den Normanforde-
rungen entsprechenden Werkstoff en, herzustellen.

(3)
Sämtliche Profi le und Stanzteile werden für den Einsatz in nor-
mal klimatisierten Innenräumen, entsprechend DIN EN 13964 
Tab. 7 & 8 Klasse B bzw. nach DIN 18168 Tab. 2 Zeile 1.

(4) 
Sämtliche in unserem Katalog aufgeführten Konstruktionen 
müssen nach unseren Verlegevorschriften bzw. Prüfzeugnissen 
eingebaut werden. Diese sind entsprechend den Anforderun-
gen der darin genannten DIN-Normen konstruiert. Zusätzlich 
sind bei der Montage die Vorschriften der Hersteller von sons-
tigen Materialien, die nicht von uns geliefert werden, zu be-
achten. Eine Gewährleistung kann nur übernommen werden, 
wenn sämtliche Konstruktionsbestandteile (sofern im Lieferpro-
gramm enthalten) von PROTEKTOR bezogen wurden. 

(5) 
Für die Lieferung von Sonderkonstruktionen nach Kunden-
wunsch kann keine Haftung für die Standsicherheit übernom-
men werden. 

(6) 
Sonderprofi le oder Sonderzubehörteile nach Kundenangabe 
fertigen wir nur unter Ausschluss der Haftung bezüglich der Ver-
letzung von etwaigen Schutzrechten Dritter.

(7) 
Lieferungen von Fixlängen, Sonderprofi len oder Sonderzube-
hörteilen sind grundsätzlich von der Rücknahme ausgeschlos-
sen. Bei Sonderteilen behalten wir uns eine Mehr- oder Minder-
lieferung von ± 10 % vor.

(8) 
Bei Bestellung von farbig beschichteten Teilen ist die gesamte 
Bedarfsmenge in Auftrag zu geben damit Abweichungen in der 
Beschichtung vermieden werden. Bei Nachbestellungen kann 
keine Gewähr für eventuelle Abweichungen in der Beschich-
tung übernommen werden. Eine Rücknahme ist ebenfalls aus-
geschlossen.

(9) 
Sonderprodukte und speziell auf Kundenwunsch beschichtete 
Produkte  können nur nach schriftlicher Bestellung, Bestätigung 
und Vorlage von entsprechenden Zeichnungen und Material-
spezifi kationen gefertigt werden.

(10) 
Sämtliche in unseren Unterlagen gemachten Angaben und Ab-
bildungen sind unverbindlich. Dies gilt auch für mündliche Aus-
führungen unsererseits, sofern diese nicht schriftlich bestätigt 
wurden. Druckfehler können nicht ausgeschlossen werden.

(11) 
Wir behalten uns vor Produktänderungen oder Änderungen von 
Verpackungsarten  oder Normen ohne Vorankündigung vorzu-
nehmen.

(12) 
Mit Erscheinen dieses Katalogs werden alle früher erschienenen 
Ausgaben ungültig.

(13) 
Diese Produktinformationen sind Bestandteil unserer Verkaufs-
bedingungen.

(14) 
Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen.

PROTEKTORWERK 
Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Für eventuelle Druckfehler und sonstige Änderungen überneh-
men wir keine Haftung. Technische Änderungen vorbehalten.

TROCKENBAU/STAHLLEICHTBAU
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§ 1 Allgemeines - Geltungsbereich

(1) Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende 
oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Be-
stellers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich 
ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch dann, 
wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Verkaufsbedin-
gungen abweichender Bedingungen des Bestellers die Lieferung an den 
Besteller vorbehaltlos ausführen.

(2) Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Besteller zwecks Aus-
führung des Vertrages getroff en werden, sind in diesem Vertrag schriftlich 
niedergelegt. Es gelten ergänzend die Produktinformationen in den einzelnen 
Katalogen.

(3) Unsere Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinn 
von § 310 Abs. 1 BGB.

(4) Wir verpfl ichten uns zu höchster Integrität, Transparenz und Ethik in allen 
Geschäftsaktivitäten und Beziehungen. Maßgeblich hierfür ist unser aktueller 
Code of Conduct. Dieselben Maßstäbe wenden wir bei unseren Lieferanten 
an.

§ 2 Angebot – Angebotsunterlagen

(1)Ist die Bestellung als Angebot gemäß § 145 BGB zu qualifi zieren, so 
können wir dieses innerhalb von 2 Wochen durch schriftliche Auftragsbestä-
tigung annehmen.

(2)Der Mindestbestellwert beträgt 30,00 EUR. Bei Bestellungen unter 100,00 
EUR berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von 16,00 EUR.

(3) Sonderlängen sind bei Putz- und Fassadenprofi len unter folgenden 
Bedingungen möglich: Pauschaler Aufpreis für Rüstkosten von 75,00 EUR, 
Mindestabnahme von 10 Bund, Lieferzeit auf Anfrage

(4) Die Bestellung einzelner Profi le (keine volle Verpackungseinheit) ist bei 
einer kleinen Auswahl von Artikeln möglich. Die Artikelnummern dieser 
Profi le erhalten Sie auf Anfrage. Wir berechnen pro zu öff nendem Bund einen 
Verpackungszuschlag von 10,00 EUR. Bei Kunststoff profi len in Sonderfarben 
(Mindestbestellmenge 100 kg) berechnen wir einen Farbzuschlag von 30 %.

(5) Bei Trockenbauprofi len werden grundsätzlich nur ganze Verpackungsein-
heiten -VE- (z. B. Bund, Karton) geliefert.

(6) Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts-, Mengen- und Maßangaben enthal-
ten in der Regel nur Näherungswerte, sofern sie nicht im Einzelfall ausdrück-
lich als verbindlich bezeichnet sind.

(7) An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen 
behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Dies gilt auch für solche 
schriftlichen Unterlagen, die als „vertraulich“ bezeichnet sind. Vor ihrer Wei-
tergabe an Dritte bedarf der Besteller unserer ausdrücklichen schriftlichen 
Zustimmung.

(8 )Modelle und Werkzeuge, die im Auftrage des Bestellers angefertigt 
wurden, bleiben auch dann unser Eigentum, wenn die Kosten vom Besteller 
teilweise oder ganz getragen wurden.

§ 3 Preise – Zahlungsbedingungen

(1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten 
unsere Preise „ab Werk“.

(2) Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlos-
sen; sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der 
Rechnung gesondert ausgewiesen.

(3) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der 
Kaufpreis netto (ohne Abzug) innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum 
zur Zahlung fällig. Bei Zahlung innerhalb von 14 Tagen können 2 % Skonto 
abgezogen werden. Es gelten die gesetzlichen Regeln betreff end die Folgen 
des Zahlungsverzugs.

(4) Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenan-
sprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. 
Außerdem ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts insoweit befugt, 
als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.  

§ 4 Lieferzeit

(5) Die von uns angegebene Lieferzeit setzt die vorherige Abklärung aller 
technischen Fragen voraus und kann, sofern nicht die ausdrückliche Verein-

barung eines Fixgeschäftes vorliegt, um bis zu zwei Wochen (bei Sonderbe-
stellungen um bis zu drei Wochen) überschritten werden.

(6) Die Einhaltung unserer Lieferverpfl ichtung setzt weiter die rechtzeitige und 
ordnungsgemäße Erfüllung der Verpfl ichtungen des Bestellers voraus. Die 
Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten.
(7) Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft 
sonstige Mitwirkungspfl ichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit ent-
stehenden Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu 
verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten.

(8)Sofern die Voraussetzungen von Abs. (3) vorliegen, geht die Gefahr eines 
zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache 
in dem Zeitpunkt auf den Besteller über, in dem dieser in Annahme- oder 
Schuldnerverzug geraten ist.

(9) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der zugrunde-
liegende Kaufvertrag ein Fixgeschäft im Sinn von § 286 Abs. 2 Nr. 4 BGB oder 
von § 376 HGB ist. Wir haften auch nach den gesetzlichen Bestimmungen, 
sofern als Folge eines von uns zu vertretenden Lieferverzugs der Besteller 
berechtigt ist geltend zu machen, dass sein Interesse an der weiteren Ver-
tragserfüllung in Fortfall geraten ist.

(10) Wir haften ferner nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der 
Lieferverzug auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen oder grob fahr-
lässigen Vertragsverletzung beruht; ein Verschulden unserer Vertreter oder Er-
füllungsgehilfen ist uns zuzurechnen. Sofern der Liefervertrag nicht auf einer 
von uns zu vertretenden vorsätzlichen Vertragsverletzung beruht, ist unsere 
Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden 
Schaden begrenzt.

(11) Wir haften auch nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der von 
uns zu vertretende Lieferverzug auf der schuldhaften Verletzung einer wesent-
lichen Vertragspfl icht (Verpfl ichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Ein-
haltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf) beruht; 
in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, 
typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

(12) Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Bestellers bleiben vor-
behalten.

§ 5 Gefahrenübergang - Verpackungskosten

(1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Liefe-
rung „ab Werk“ vereinbart.

(2) Transport- und alle sonstigen Verpackungen nach Maßgabe der Ver-
packungsverordnung werden nicht zurückgenommen; ausgenommen sind 
Paletten. Der Besteller ist verpfl ichtet, für eine Entsorgung der Verpackungen 
auf eigene Kosten zu sorgen. Auf die Möglichkeit der kostenfreien Entsorgung 
als Entsorgungspartner der INTERSEROH GmbH (Vertrags-Nr. 25608) wird 
hingewiesen.

(3) Sofern der Besteller es wünscht, werden wir die Lieferung durch eine 
Transportversicherung eindecken; die insoweit anfallenden Kosten trägt der 
Besteller.

§ 6 Mängelhaftung

(1) Mängelansprüche des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 
377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsge-
mäß nachgekommen ist.Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, ist der Be-
steller nach seiner Wahl zur Nacherfüllung in Form einer Mangelbeseitigung 
oder zur Lieferung einer neuen mangelfreien Sache berechtigt. Im Fall der 
Mangelbeseitigung sind wir verpfl ichtet, alle zum Zweck der Mangelbeseiti-
gung Erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- 
und Materialkosten zu tragen, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass 
die Kaufsache nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht wurde.

(2) Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Besteller nach seiner Wahl be-
rechtigt, Rücktritt oder Minderung zu verlangen.

(3) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Besteller 
Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrläs-
sigkeit, einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer Vertreter 
oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit uns keine vorsätzliche Vertragsver-
letzung angelastet wird, ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehba-
ren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

(4) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir schuld-
haft eine wesentliche Vertragspfl icht verletzen; in diesem Fall ist aber die 
Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden 
Schaden begrenzt.
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(5) Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwingende Haftung 
nach dem Produkthaftungsgesetz.

(6) Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt, ist die Haftung 
ausgeschlossen.

(7) Die Haftung ist auch ausgeschlossen, wenn die Verlege- und Verarbei-
tungshinweise in den Produktkatalogen nicht beachtet werden.

(8) Außerdem übernehmen wir keine Haftung für die Dauerhaftigkeit der An-
haftung von Pulverbeschichtungen auf Edelstahlprofi len. Durch die glatte und 
dichte Oberfl äche von Edelstahl kann es zu Ablösungen der Pulverbeschich-
tung kommen. Eine Haftung für solche Fälle ist ausdrücklich ausgeschlossen. 
Die entsprechenden Hinweise bei den jeweiligen Profi len im Produktkatalog 
und im Produktdatenblatt sind zu beachten.

(9) Die Verjährungsfrist für die Mängelansprüche beträgt 12 Monate, ge-
rechnet ab Gefahrenübergang, sofern nicht in den Produktinformationen eine 
längere Gewährleistung übernommen wird.

(10) Die Verjährungsfrist im Fall eines Lieferregresses nach den §§ 478,479 
BGB bleibt unberührt, sie beträgt fünf Jahre, gerechnet ab Ablieferung der 
mangelhaften Sache.

§ 7 Gesamthaftung

(1) Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in § 6 vorgesehen, 
ist - ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs 
- ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Schadensersatzansprüche aus 
Verschulden bei Vertragsabschluss, wegen sonstiger Pfl ichtverletzungen oder 
wegen deliktischer Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden gemäß § 823 BGB.

(2) Die Begrenzung nach Abs. (1) gilt auch, soweit der Kunde anstelle eines 
Anspruchs auf Ersatz des Schadens, statt der Leistung Ersatz nutzloser Auf-
wendungen verlangt.

(3) Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder 
eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadens-
ersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und 
Erfüllungsgehilfen.

§ 8 Eigentumsvorbehaltssicherung

(1) Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller 
Zahlungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Besteller vor. Bei ver-
tragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, 
sind wir berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen. In der Zurücknahme 
der Kaufsache durch uns liegt ein Rücktritt vom Vertrag. In der Pfändung der 
Kaufsache durch uns liegt ebenso ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach 
Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung befugt, der Verwertungs-
erlös ist auf die Verbindlichkeiten des Bestellers – abzüglich angemessener 
Verwertungskosten – anzurechnen. Ein verlängerter Eigentumsvorbehalt gilt 
nicht bei Lieferungen gegen Vorauskasse. Bei Pfändungen oder sonstigen 
Eingriff en Dritter hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich zu benachrich-
tigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte 
nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten 
einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Besteller für den uns 
entstandenen Ausfall.

(2) Der Besteller ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäfts-
gang weiter zu verkaufen. Hierbei hat er dem Dritten gegenüber auf unseren 
Eigentumsvorbehalt hinzuweisen. Der Besteller tritt uns jedoch bereits jetzt 
alle Forderungen in Höhe des Rechnungsendbetrages (einschließlich MwSt.) 
unserer Forderung ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Ab-
nehmer oder Dritte erwachsen. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Be-
steller auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung 
selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpfl ichten uns jedoch, die 
Forderung nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpfl ich-
tungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug 
gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröff nung eines Vergleichs- oder In-
solvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist aber dies 
der Fall, so können wir verlangen, dass der Besteller uns die abgetretenen 
Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforder-
lichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den 
Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt.

(3) Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Besteller 
wird stets für uns vorgenommen. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht 
gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an 
der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Rechnungsendbe-
trag, einschließlich MwSt.) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur 
Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im 
Übrigen das Gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache.

(4) Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen 
untrennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache 
im Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Rechnungsendbetrag, einschließlich 
MwSt.) zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermi-
schung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Bestellers 
als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Besteller uns 
anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Besteller verwahrt das so entstande-
ne Alleineigentum oder Miteigentum für uns.

(5) Der Besteller tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung unserer Forde-
rungen gegen ihn ab, die ihm durch die Verbindung der Kaufsache mit einem 
Grundstück gegen einen Dritten erwachsen.

(6) Wir verpfl ichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des 
Bestellers insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherhei-
ten die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigt; die Auswahl 
der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.

§ 9 Abtretungsverbot

Die Abtretung der Ansprüche des Bestellers an uns ist ausgeschlossen.

§ 10 Anzahlungen, Stornierung, Stornierungskosten

(1) Wir behalten uns das Recht vor, für einzelne Bestellungen eine Anzahlung 
zu verlangen. Die Höhe der Anzahlung wird in der Auftragsbestätigung mit-
geteilt.

(2) Sollte der Besteller die Stornierung eines Vertrages wünschen, ist der Be-
steller verpfl ichtet, ein Stornierungsverlangen schriftlich oder in Textform an 
uns zu richten. Wir sind berechtigt, aber nicht verpfl ichtet, ein Stornierungs-
verlangen des Bestellers innerhalb einer Frist von 10 Tagen nach Eingang des 
Stornierungsverlangens zu akzeptieren.

(3) Sollte die Stornierung durch uns akzeptiert werden, ist der Besteller ver-
pfl ichtet, folgende Stornierungskosten zu bezahlen, die mit einer gegebenen-
falls geleisteten Anzahlung verrechnet werden: Bei einem Stornierungsver-
langen innerhalb von 30 Tagen vor dem vereinbarten Liefertermin 100% der 
geleisteten Anzahlung bzw. 20% des Auftragswertes, bei einem Stornie-
rungsverlangen mehr als 30 Tage vor dem vereinbarten Liefertermin 50% 
der geleisteten Anzahlung bzw. 10% des Auftragswertes. Maßgeblich für die 
Berechnung ist der Eingang des jeweiligen Stornierungsverlangen bei uns.

§ 11 Gerichtsstand – Erfüllungsort

(1) Sofern der Besteller Kaufmann ist, ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand; 
wir sind jedoch berechtigt, den Besteller auch an seinem Wohnsitzgericht zu 
verklagen.

(2) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung des UN-
Kaufrechts ist ausgeschlossen.

(3) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser 
Geschäftssitz Erfüllungsort.

PROTEKTORWERK Florenz Maisch GmbH & Co. KG Gaggenau, 

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN

Für eventuelle Druckfehler und sonstige Änderungen übernehmen wir keine 
Haftung. Technische Änderungen vorbehalten.
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VERTRIEBSTEAM  SÜD
Tel. 07225 / 977-130
Fax 07225 / 977-288

VERTRIEBSTEAM  SÜD
Tel. 07225 / 977-150
Fax 07225 / 9 77-333

VERTRIEBSTEAM  NORD
Tel. 07225 / 977-130
Fax 07225 / 977-288

PROTEKTORWERK
Eintrachtstraße 10
15831 Groß Kienitz
Tel. 033708 / 52971-0
Fax 033708 / 52971-9

PROTEKTORWERK
Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Viktoriastr. 58 
76571 Gaggenau
Tel. 07225 / 977-0
Fax 07225 / 977-111

PROTEKTORWERK
Dachentwässerung
Zusestraße 1
25524 Itzehoe/Holstein
Tel. 04821 / 80407-0
Fax 04821 / 80407-77

PROTEKTORWERK
Merowingerstr. 15
85551 Kirchheim/bei München
Tel. 089 / 318804-20
Fax 089 / 318804-22

PROTEKTORWERK
Konrad-Adenauer-Ring 4
47167 Duisburg-Neumühl
Tel. 0203 / 44 97 155-0
Fax 0203 / 44 97 155-99

Viktoriastraße 58
76571 Gaggenau

Postfach 1420
76554 Gaggenau

PROTEKTORWERK Florenz Maisch GmbH & Co. KG

info@protektor.com
www.protektor.com

Tel. 07225 / 9 77-0
Fax 07225 / 9 77-111 Au
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VERTRIEBSTEAM NORD
Tel. 07225 / 977-120
Fax 07225 / 977-331
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